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Anlage zur Beschlussvorlage Nr. 001/0072/2015 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung  
der Bürgerspitalstiftung Amberg 

 
 
 

Die Stadt Amberg erlässt folgende, mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom ………, 
Aktenzeichen ……., genehmigte Satzung: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Änderung 

 
Die Satzung der Bürgerspitalstiftung Amberg vom 11.02.2009 (Amtsblatt der Stadt Amberg Nr. 
8 vom 17.04.2009) wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 wird wie folgt gefasst: 
 

Stiftungszweck 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Stiftung 
ist  

a) die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie  
b) die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen und  
c) die Förderung des Wohlfahrtswesens.  

 
(2) Der Zweck der Stiftung wird verwirklicht durch  

a) die Unterhaltung des Seniorenzentrums Bürgerspital Amberg und des 
Seniorenzentrums Heilig-Geist-Stift Amberg einschließlich Pflegeambulanz und 
Tagespflege. Die Hilfe- und Dienstleistungen für an Demenz erkrankte 
Menschen sowie hilfs- bzw. pflegebedürftige Personen werden sowohl in 
ambulanten als auch in teil- und vollstationären Formen erbracht. Der Betrieb 
und die Unterhaltung der in Satz 1 genannten Einrichtungen kann durch Vertrag 
ganz oder teilweise auch auf eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung als Zweckbetriebe im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung übertragen werden; die Stiftung verfolgt dann ihren Zweck 
nach Absatz 1 durch die Förderung dieser Gesellschaft. Diese darf die Mittel der 
Stiftung nur für satzungsmäßige Zwecke nach Absatz 1 verwenden.  

b) die Beschaffung von Mitteln sowie deren Zuwendung an eine gemeinnützige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne des Absatzes 2 lit. a Satz 3 
oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, für die Verwirklichung der in 
Absatz 1 genannten gemeinnützigen Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 

Amberg, den………… 
 
 
 

Michael Cerny 
Oberbürgermeister 


